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Auszug aus dem Landesjugendplan 2007

Jugenderholungsmaßnahmen mit finanziell schwächer Gestellten

1.
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 6 bis 18 Jahren aus finan​ziell schwächer gestellten Familien an Jugenderholungsmaßnahmen können Trägern der außerschulischen Jugendbildung Zuschüsse gewährt werden.

2.
Der Zuschuss wird als Festbetrag gewährt, beträgt bis zu 5,10 € je Tag und Per​son und ist vom Träger an die Erziehungsberechtigten weiterzugeben.

3.
Voraussetzungen für die Zuschussgewährung sind, dass

3.1
die Maßnahme mindestens 5 Tage dauert, wobei die Zuwendung höchstens für 21 Tage gewährt wird;

3.2
die Träger die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemessen päda​gogisch betreuen, verpflegen und unterbringen;

3.3
es sich nicht um eine Familienfreizeit handelt.

4.
Die Anträge werden von den Trägern, gegebenenfalls über die Verbandsführun​gen, in Abweichung von Nr. 7.1 unmittelbar beim zuständigen Regierungspräsi​dium eingereicht. Sie sollen in Abweichung von Nr. 6.4 mindestens zwei Wo​chen vor Beginn der Maßnahme der Bewilligungsbehörde vorliegen.


Durch die Einführung von Gesamtanträgen für die Verbandszentralen gilt diese Frist nur noch bei Einzelanträgen. Abgabefrist für Gesamtanträge beim Lan​desjugendring ist der 15. März.


Allgemeines: Antrags- und Verwendungsnachweisvordrucke siehe Formular​übersicht. Eine Förderung ist nur möglich für die Teilnahme an Maßnahmen, bei denen die TeilnehmerInnen übernachten. Hinweise zur Antragsberechtigung sind in den Antragsformularen enthalten.

Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Träger der außerschulischen Jugendbildung nach § 75 SGB VIII i. V. m. §§ 2, 4 und 12 JBG, öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans sonstige Träger.

Soweit im Besonderen Teil nichts anderes bestimmt ist, setzt die Förderung die Anerkennung als Träger der freien Jugendarbeit voraus.

Die Anerkennung als freier Träger der außerschulischen Jugendbildung nach § 4 Jugendbildungsgesetz Baden-Württemberg muss von einem Jugendamt, dem Lan​desjugendamt oder einer obersten Landesjugendbehörde ausgesprochen sein. 

§ 75

(Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe)

(1)
Als Träger der freien Jugendhilfe können juristische Personen und Personenver​einigungen anerkannt werden, wenn sie

1.
auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tätig sind,

2.
gemeinnützige Ziele verfolgen,

3.
auf Grund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten las​sen, dass sie einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufga​ben der Jugendhilfe zu leisten im Stande sind und

4.
die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bie​ten.

(2)
Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hat unter den Voraussetzungen des Absatzes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei Jahre tätig gewesen ist.

(3)
Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie die auf Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind anerkannte Träger der freien Jugendhilfe.

§ 1

(Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe)

(1)
Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön​lichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihr#

(3) e Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3)
Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1.
junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen;

2.
Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und un​terstützen;

3.
Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen;

4.
dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Regierungspräsidien

Regierungspräsidium Stuttgart

Jugendpflege Referat 23

Ruppmannstr. 21

70565 Stuttgart

Frau Birke

Tel. 0711/904-12305

E-Mail: susanna.birke@rps.bwl.de
Herr Nill

Tel. 0711/904-12301

E-Mail: bernd.nill@rps.bwl.de
Frau Valtink

Tel. 0711/904-12314

E-Mail: janina.valtink@rps.bwl.de
Frau Schenker
Tel. 0711/904-12331

E-Mail: herta.schenker@rps.bwl.de
Herr Pötter

Tel. 0711/904-12317

E-Mail: petra.poetter@rps.bwl.de
Landesjugendring Stuttgart

Siemensstraße 11

70469 Stuttgart

Tel. 0711/16 447 0

E-mail: info@ljrbw.de
www.ljrbw.de

Es gilt bei der Beantragung zu berücksichtigen, dass die Sätze schon seit vielen Jahren nicht mehr angehoben wurden und daher nur sehr wenige Bewilligungen von den Regierungspräsidien verteilt werden. Das Formular A1 müssen die Eltern der bedürftigen Kinder ausfüllen und direkt ans RP schicken. Datensicherheit! 
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